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 » Landratsamt Ortenaukreis 
Amt für Soziale und Psychologische Dienste 
Schwangerschafts– und 
Schwangerschaftskonfliktberatung
Lange Str. 51 (2. OG) | 77652 Offenburg
Telefon: 0781 805 9768

 » Sozialdienst kath. Frauen e.V.  
Schwangerschaftsberatung 
Im Caritashaus Haslach
(Mo + Do: 09:00 bis 17:00 Uhr)
Sandhaasstraße 4 | 77716 Haslach
Telefon: 07832 99955 225

 » Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
Schwangerschaftsberatung
Zeller Straße 11 | 77654 Offenburg
Telefon: 0781 93 22 90

Kostenübernahme
von rezeptpflichtigen

Verhütungsmitteln
Für Bezieherinnen von

Leistungen nach SGB II und
SGB XII durch den Ortenaukreis



Wir beraten Sie gerne.
Für Frauen aus dem Ortenaukreis gibt es die Möglichkeit, die 
Kostenübernahme von rezeptpflichtigen Verhütungsmitteln 
beim Landratsamt Ortenaukreis zu beantragen.

Wer kann einen Antrag stellen?

• Sie sind über 22 Jahre alt und Einwohnerin  
des Ortenaukreises

• Sie beziehen aktuell Grundsicherungsleistungen  
nach dem SGB II oder SGB XII vom Ortenaukreis

• Ihr Arzt hat Ihnen ein rezeptpflichtiges Verhütungsmittel  
(z. B. eine Spirale oder die Pille) verordnet.

Wenn diese Punkte auf Sie zutreffen, kommt für Sie eine 
Kostenübernahme in Frage. Die Antragsstellung findet bei 
einer der angegebenen Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen statt.

Wie gehen Sie vor?

Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin und bringen Sie 
folgende Unterlagen mit:

• Ausweis oder Pass
• aktueller Bescheid über den laufenden Bezug von Leistungen 

durch den Ortenaukreis nach dem SGB II oder SGB XII
• ärztliches Rezept

Die Beratungsstelle stellt den Berechtigungsschein aus. Die-
ser gilt bereits als Zusage zur Kostenübernahme. Damit geht 
die Frau zur Apotheke und / oder zur Arztpraxis.

Wie erfolgt die Kostenerstattung?

Der Berechtigungsschein wird von der Apotheke und / oder 
der Arztpraxis mit der Rezeptkopie und der Rechnung unter 
Angabe der aktuellen Bankverbindung an die Budgetstelle 
des Landratsamtes gesendet. Von dort erfolgt die direkte 
Überweisung an die Apotheke oder die Arztpraxis ohne noch-
malige Kostenzusage.

Wo stellen Sie einen Antrag?

Bei diesen Beratungsstellen kann der Antrag gestellt werden:

 » Caritasverband Acher-Renchtal e.V.  
Schwangerschaftsberatung
Karl-Hergt-Str. 11 | 77855 Achern
Telefon: 07841 621 40

 » Caritasverband Offenburg-Kehl e.V.  
Schwangerschaftsberatung 
Hauptstraße 60 | 77694 Kehl
Telefon: 07851 21 48 oder 07851 872 920

 » Caritasverband Lahr e.V. Schwangerschaftsberatung
Bismarckstraße 82 | 77933 Lahr
Telefon: 07821 906 60

 » Caritasverband Acher-Renchtal e.V. 
Schwangerschaftsberatung
Bachanlage 1A | 77704 Oberkirch
Terminvergabe über Verbandszentrale
Telefon: 07841 6214 0

 » Diakonisches Werk  
im Evangelischen Kirchenbezirk Ortenau  
Schwangerschafts- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung
Ratskellerstraße 8 | 77855 Achern
Telefon: 07841 10 80

 » Diakonisches Werk im Evangelischen  
Kirchenbezirk Ortenau Schwangerschafts- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung
Eichenstraße 24 | 77756 Hausach
Telefon: 07831 966 90

 » Diakonisches Werk im Evangelischen 
Kirchenbezirk Ortenau Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung
Marktstraße 3 (Centrum am Markt) | 77694 Kehl
Telefon: 07851 70 86 620

 » Diakonisches Werk im Evangelischen 
Kirchenbezirk Ortenau Schwangerschafts- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung
Doler Platz 7 | 77933 Lahr
Telefon: 07821 9237630

 » Diakonisches Werk im Evangelischen 
Kirchenbezirk Ortenau Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung
Okenstraße 8 | 77652 Offenburg 
Telefon: 0781 9222 0


